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Art. 1 § 7 
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Text 

§ 7. Die zur Errichtung einer dauernden Bringungsanlage erforderlichen Grundflächen können auf 
Antrag einer Bringungsgemeinschaft zu deren Gunsten gegen angemessene Schadloshaltung enteignet 
werden. Für den Fall der Gewährung einer Geldentschädigung hat sich deren Ermittlung sinngemäß nach 
den Vorschriften der §§ 4 Abs. 2 bis 9 Eisenbahnenteignungsgesetz 1954, BGBl. Nr. 71, zu richten. 


